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3. Experten-Anhörung im
Bundestagsausschuß*
Stellungnahme des DGB

1. Zur allgemeinen Bewertung des Ge-
setzentwurfes

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
lehnt den Entwurf eines Gesetzes zur Si-
cherung der Neutralität der Bundesan-
stalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen ent-
schieden ab. Der Gesetzentwurf zur Ver-
änderung des § 116 AFG verletzt die gebo-
tene Neutralität der Bundesanstalt für Ar-
beit. Er höhlt das Streikrecht der Gewerk-
schaften aus, beeinträchtigt die Funk-
tionsfähigkeit der Tarifautonomie und

* Auszüge aus einigen Stellungnahmen zur Anhörung
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung des
Deutschen Bundestages am 26V27. Februar 1986
zum
- Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Neu-
tralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeits-
kämpfen (Drucksache 10/4989)

- Antrag der Fraktion der SPD
Sicherung der Tarif autonomie und Wahrung der
Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit in Ar-
beitskämpfen (Drucksache 10/4995)

- Antrag der Fraktion Die Grünen
Erhaltung der Streikfähigkeit der Gewerkschaf-
ten (Drucksache 10/5004).
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führt zu einer nachhaltigen Gefährdung
des sozialen Friedens und der Demokra-
tie. Er bringt nicht mehr sondern weniger
Rechtssicherheit und entfernt sich weit
von den ursprünglichen Absichten des
Gesetzgebers, indem er die bisher gel-
tende Regel, nämlich für mittelbar betrof-
fene Arbeitnehmer außerhalb des um-
kämpften Tarif gebietes Kurzarbeitergeld
zu zahlen, zur Ausnahme macht.

Er greift in Versicherungsansprüche
der nicht am Arbeitskampf beteiligten
Arbeitnehmer ein und verletzt damit das
Eigentumsrecht nach Art. 14 der Verfas-
sung. Er verstößt gegen internationale
Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland und schadet damit zugleich
deren sozialpolitischem Ansehen.

Sowohl der § 116 AFG in seiner jetzt
gültigen Fassung als auch die Neutrali-
tätsanordnung der Bundesanstalt für Ar-
beit sind Kompromisse, die die Unter-
grenze dessen darstellen, was zum Schutz
des gewerkschaftlichen Streikrechts not-
wendig ist. Im damaligen Gesetzgebungs-
verfahren hatten der DGB und der Bun-
desrat mit den Stimmen aller Länder ge-
fordert, die Absätze 3 und 4 ersatzlos zu
streichen und das Ruhen von Versiche-
rungsleistungen auf das umkämpfte Ta-
rifgebiet zu beschränken.

Der vorliegende Regierungsentwurf
zielt darauf ab, die Kampf gewichte im Ar-
beitskampf zu Lasten der Gewerkschaf-
ten zu verschieben. Arbeitskämpfe, ver-
gleichbar dem Arbeitskampf von 1984,
sollen in Zukunft nicht mehr möglich sein.

Deshalb können die Gewerkschaften
keinen Änderungen zustimmen, die hin-
ter die geltende Rechtslage zurückfallen.

II. Zur Frage der Notwendigkeit einer ge-
setzlichen Regelung, Zur bisherigen
Anwendung und Auslegung der
Neutralitätsvorschriften

Es besteht kein Handlungsbedarf für
das geplante Gesetzesvorhaben. Es exi-
stieren gesetzliche Regelungen, die sich
bisher im Sinne der Funktionsfähigkeit
der Tarifautonomie bewährt haben. Sie

sind entsprechend dem gesetzgeberi-
schen Willen praktiziert und von den Ge-
richten angewendet worden. Insoweit be-
darf es keiner Klarstellung.

Die Behauptung der Bundesregierung,
die Rechtsvorschriften seien im Arbeits-
kampf 1984 unklar geworden, ist unzu-
treffend. Weder ist die Bundesanstalt für
Arbeit von der Gewerkschaft als Streik-
kasse mißbraucht worden, noch hat es
eine veränderte gewerkschaftliche
Streiktaktik gegeben. Geändert haben
sich allein die wirtschaftliche Verflech-
tung und die Untemehmenspolitik, die
dazu geführt haben, daß Fernwirkungen
eines Arbeitskampfes heute eine andere
Dimension zukommt als es f räher der Fall
war. Die ordnungspolitische Aufgabe des
Gesetzgebers besteht nicht darin, das
durch diese Entwicklung ohnehin ge-
schwächte Streikrecht der Gewerkschaf-
ten weiter auszuhöhlen, sondern dieses
unter den veränderten Gegebenheiten zu
bewahren. Deshalb darf die bestehende
Rechtslage nicht zu Lasten der Arbeitneh-
mer und ihrer Gewerkschaften ver-
schlechtert werden.

Nach dem Arbeitsförderungsgesetz
von 1969 haben mittelbar von Arbeits-
kämpfen betroffene Arbeitnehmer außer-
halb der Kampfgebiete grundsätzlich -
auch bei Schwerpunktstreiks - Anspruch
auf Kurzarbeitergeld. Der Bundestagsaus-
schuß für Arbeit hat dies als „ausgewoge-
nen Kompromiß“ bezeichnet. Das Bun-
desozialgericht hat in seinem Grundsatz-
urteil vom 9. September 1975 bestätigt,
daß die Ansprüche nur in Ausnahmefäl-
len ruhen dürfen.

Dieser ausgewogene Kompromiß wird
durch den Gesetzentwurf geändert. Kon-
kret bedeutet dies: Den über 300 000 Me-
tallarbeitern, die 1984 außerhalb der
Kampfgebiete von Aussperrungs- und
Streikfolgen betroffen waren, soll der An-
spruch auf Kurzarbeitergeld genommen
werden. Das ist eine massive Schlechter-
stellung für die Arbeitnehmer, die auf die
Sozialhilfe verwiesen werden. Und es ist
eine Bedrohung für die Streikfähigkeit
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der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften
sollen vor die Alternative gestellt werden,
entweder - entgegen den Satzungen und
den finanziellen Möglichkeiten - die Mit-
glieder zu unterstützen oder die Mitglie-
der sollen sich von den Gewerkschaften
abwenden.

Die Gewichte im Arbeitskampf werden
dadurch noch weiter zu Lasten der Ge-
werkschaften verschoben. Die Arbeitge-
ber, die durch die Zahlung von Kurzarbei-
tergeld an Arbeitnehmer nicht in ihrer
Kampffähigkeit beeinträchtigt werden,
bekommen ein zusätzliches Kampfmittel,
nämlich die kalte Aussperrung außerhalb
der Kampfgebiete an die Hand. Sie kön-
nen damit im Ergebnis bundesweit aus-
sperren.

Die Bundesregierung behauptet, ihr
Gesetzentwurf führe zu einer Klarstel-
lung angeblicher Zweifelsfragen, die sich
bei der Anwendung des geltenden Rechts
ergeben hätten. Genau das Gegenteil ist
der Fall. Der Kern des Entwurfs ist fol-
gende Regelung:

Bei Arbeitskämpfen soll außerhalb des
umkämpften Tarifgebietes im gleichen
fachlichen Geltungsbereich kein Kurzar-
beitergeld gezahlt werden, wenn „im
räumlichen Geltungsbereich des Tarifver-
trages, dem der Betrieb zuzuordnen ist,
eine Forderung erhoben worden ist, die
einer Hauptforderung des Arbeitskamp-
fes nach Art und Umfang annähernd
gleich ist“ (§ 116 Abs. 3 Reg.entwurf).

Nach der Begründung der Bundesregie-
rung reicht es aus, wenn von mehreren
Forderungen „jedenfalls eine der Haupt-
forderungen, die in den jeweiligen räum-
lichen Bereichen erhoben worden sind,
nach Art und Umfang annähernd gleich“

chen Klarstellung bedeutet das Gegenteil
von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.
Jede Forderung kann zur Hauptforde-
rung erklärt werden und bei der Abgren-
zung zwischen noch nicht „annähernd
gleichen“ und schon „annähernd glei-
chen“ Forderungen ist der Willkür Tür
und Tor geöffnet. Mit Kurzarbeitergeld
können Arbeitnehmer des gleichen fach-
lichen Geltungsbereichs außerhalb des
umkämpften Tarifgebietes deshalb nur
noch rechnen, wenn in den Tarif gebieten
völlig unterschiedliche Forderungen ge-
stellt werden.

Diese Tendenz wird durch folgende
Aussage in der Begründung zum Regie-
rungsentwurf bestätigt. Dort heißt es zu
der Frage, wann eine Forderung als erho-
ben gilt: „Eine Forderung braucht aber
auch nicht immer von den zur Entschei-
dung berufenen Gremien ausdrücklich er-
hoben zu sein. Es genügt, wenn sie nach
den Gesamtumständen, d. h. aufgrund
konkludenten Verhaltens als erhoben an-
zusehen ist.“

Ein konkludentes Verhalten ist ein
schlüssiges Verhalten. Demnach würde
die in einer tarifpolitischen Entschlie-
ßung eines Gewerkschaftstages festge-
legte Orientierung ausreichen, um Forde-
rungen als erhoben anzusehen, die von
den zuständigen Tarifkommissionen
nicht beschlossen wurden. Das bedeutet
einen ungeheuerlichen, noch nie dagewe-
senen Eingriff in die gewerkschaftliche
Willensbildung bei der Festlegung der Ta-
rifforderungen.

Der Regierungsentwurf kann... weder
mit einer angeblich geänderten Streiktak-
tik der Gewerkschaften noch mit struktu-
rellen Veränderungen in der Wirtschaft,
insbesondere einer veränderten Lager-
haltung, gerechtfertigt werden. Die
grundlegende Frage ist, ob die allein von
den Unternehmern zu verantwortenden
Entwicklungen und Veränderungen in
der Wirtschaft letztlich zu Lasten der Ar-
beitnehmer und der Streikfähigkeit der
Gewerkschaften gehen sollen, wie es der
Regierungsentwurf bezweckt.
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Zur Begründung des Gesetzesvorha-
bens wird ferner vorgebracht, die Bundes-
anstalt für Arbeit dürfe nicht zur „Streik-
ersatzkasse der Gewerkschaften“ wer-
den. Diese Behauptung ist polemisch und
geht von falschen Voraussetzungen aus.

Die Gewerkschaften führen Arbeits-
kämpfe mit Arbeitnehmern, die sie in den
Streik rufen. Die Gewerkschaftsmitglie-
der werden von ihrer Organisation unter-
stützt. Dies gilt auch bei Aussperrung.
Streikende und Ausgesperrte haben nie
auch nur einen einzigen Pfennig aus der
Kasse der Arbeitsämter erhalten. Die Ge-
werkschaften haben die Arbeitsämter nie
als Streikkasse benutzt und wollen dies
auch in Zukunft nicht tun.

Die Gewerkschaften führen Arbeits-
kämpfe nicht mit Arbeitnehmern, die von
Unternehmern mit der Behauptung nach
Hause geschickt werden, daß wegen Ar-
beitskampffolgen Arbeit nicht mehr mög-
lich sei. An diese Mitglieder außerhalb
der Kampfgebiete erbringen die im Deut-
schen Gewerkschaftsbund zusammenge-
schlossenen Gewerkschaften keine Un-
terstützungsleistungen. Es gibt dazu
keine satzungsmäßigen Verpflichtungen.
Wenn die Bundesanstalt für Arbeit ihrem
Auftrag entsprechend an die mittelbar
betroffenen Arbeitnehmer zahlt, wird
demnach die Streikkasse der Gewerk-
schaften überhaupt nicht entlastet.

Es wird übersehen, daß es sich bei Ar-
beitslosen- und Kurzarbeitergeld um
wohlerworbene Versicherungsansprüche
handelt. Die Arbeitnehmer erwerben sich
die Rechtsansprüche durch eigene Bei-
träge. Sie versichern sich gerade gegen
das Risiko von Arbeitslosigkeit und Kurz-
arbeit.

Deshalb muß die Bundesanstalt grund-
sätzlich an Arbeitnehmer zahlen, die
nicht selbst streiken oder ausgesperrt
sind. Schon die Ausnahmeregelung nach
geltendem Recht, wonach den mittelbar
betroffenen Arbeitnehmern im Arbeits-
kampfgebiet kein Kurzarbeitergeld ge-
zahlt wird, belastet die Gewerkschaften

erheblich. Sie haben dies aber akzeptiert,
weil das Risiko kalkulierbar ist und zum
anderen die Arbeitnehmer der Anwen-
dung des umkämpften Tarifvertrages un-
terliegen. Die Bundesanstalt für Arbeit
subventioniert durch ihre Leistungen kei-
nen Arbeitskampf, sondern erfüllt nur
ihre gesetzlichen Aufgaben.

Es wird völlig übersehen, daß die Aus-
sperrungsfolgen in den vergangenen Ar-
beitskämpfen wesentlich umfangreicher
als die Streikfolgen waren. In den Metall-
arbeitskämpfen 1978 waren zweimal so-
viel, 1984 dreimal soviel Arbeitnehmer
ausgesperrt wie gestreikt hatten. Die Bun-
desanstalt wird also durch Aussperrung,
insbesondere durch gezielte Aussper-
rung, in hohem Maße belastet.

Nach der früheren Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, die erst im Jahre
1980 ausdrücklich aufgegeben wurde,
hatten die Arbeitgeber zumindest bei aus-
sperrungsbedingten Fernwirkungen ei-
nes Arbeitskampfes den Lohn weiterzu-
zahlen. Dieses aussperrungsbedingte
Lohnrisiko ist von den Unternehmern zu-
nächst auf die Bundesanstalt für Arbeit
verlagert worden und soll durch die beab-
sichtigte Gesetzesänderung nun in einem
weiteren Schritt auf die betroffenen Ar-
beitnehmer selbst abgewälzt werden.

Die Bundesanstalt für Arbeit muß bei
der Äußerung zu den anstehenden Ge-
setzentwürfen nicht nur wegen der gesetz-
lichen Pflicht zur Unparteilichkeit und
Neutralität Zurückhaltung üben, sondern
aus konkretem Anlaß auch deswegen,
weil sie Partei eines schwebenden Sozial-
gerichtsverfahrens ist, in dem um die
Rechtmäßigkeit einer innerdienstlichen
Weisung zu der betroffenen Rechtsmate-
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rie gestritten wird. Nach meinem Selbst-
verständnis hat die Bundesanstalt jeden
Verdacht zu vermeiden, auf politischem
Wege in dieses Verfahren eingreifen zu
wollen.

Meine Auffassung zur Auslegung des
geltenden Rechts ergibt sich aus dem all-
gemein bekannten Runderlaß vom 18.
Mai 1984. In diesem Erlaß vertrete ich zu
der Frage, ob bei mittelbar arbeitskampf-
bedingtem Arbeitsausfall im fachlichen
Geltungsbereich des seinerzeit umkämpf-
ten Tarifvertrages, aber außerhalb des
Arbeitskampfbezirkes, Lohnersatzlei-
stungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
hilfe, Kurzarbeitergeld) zu zahlen sind,
die Ansicht, daß Leistungsansprüche ru-
hen. Von der Rechtmäßigkeit dieses Er-
lasses bin ich nach wie vor überzeugt,
nicht zuletzt wegen namhafter Stimmen
der Literatur und einschlägiger Kommen-
tare, die u. a. auch auf die Grundprinzi-
pien des Versicherungsrechts abstellen.

Arbeitskämpfe der Vergangenheit und
hieraus resultierende langwierige Rechts-
streitigkeiten über das Ruhen von Lei-
stungen haben gezeigt, daß eine zeitnahe
Akzeptanz der von der Bundesanstalt zur
Wahrung ihrer Neutralität getroffenen
Entscheidungen durch die Sozialpartner
nach der geltenden Regelung nicht er-
reicht werden kann. Der Wortlaut des §
116 AFG dürfte für die Rechtsanwendung
zwar hinreichend bestimmt sein. Doch
können Bedenken erhoben werden, nach-
dem das Bundessozialgericht im Urteil
vom 9. September 1975 zu dem durch die
Neutralitäts-Anordnung vom 22. März
1973 ergänzten Recht geäußert hatte, daß
es selbst bei gewerkschaftlichen Forde-
rungen nach der gleichen prozentualen
Lohnerhöhung zweifelhaft erscheine, ob
die Forderungen als gleich anzusehen
seien, weil sie regelmäßig an unterschied-
liche tarifliche Löhne und auch an sonst
unterschiedliche Arbeitsbedingungen an-
knüpften. Die Anwendung des § 116 AFG
ist dabei wegen des in § 4 Neutralitäts-An-
ordnung verwendeten Begriffs „nach Art

und Umfang gleiche Forderungen“ si-
cherlich nicht erleichtert worden. Im übri-
gen wird von verschiedener Seite behaup-
tet, daß § 4 der Neutralitäts-Anordnung
von der Ermächtigungsnorm des § 116
Abs. 3 Satz 2 AFG nicht gedeckt ist, d. h.
kein geltendes Recht darstellt.

Stellungnahme
der Arbeitgeber*

1. Zur allgemeinen Bewertung
des Gesetzentwurfs

Die Tarif auseinandersetzungen in der
Metallindustrie 1984 haben gezeigt, daß
die Regelungen über die Neutralität des
Staates im Arbeitskampf in § 116 AFG
und der sog. Neutralitätsanordnung unzu-
reichend sind. Die Gewerkschaften konn-
ten mit kleinsten eigenen finanziellen
Mitteln große Wirkungen erzielen, weil
die Bundesanstalt für Arbeit gezwungen
wurde, an alle durch den Streik außerhalb
der umkämpften räumlichen Tarif gebiete
beschäftigungslos gewordenen Arbeit-
nehmer Kurzarbeitergeld zu zahlen. Die
Bundesanstalt mußte damit praktisch zur
Finanzierung einer gezielt angelegten ge-
werkschaftlichen Kampfstrategie beitra-
gen. Das hatte schwerwiegende Auswir-
kungen auf das Kräfteverhältnis zwischen
den Kampfparteien und war mit der
Pflicht der Bundesanstalt zur Neutralität
im Arbeitskampf in keiner Hinsicht ver-
einbar. Deshalb erschien weiten Kreisen
der politischen Öffentlichkeit dieser Zu-
stand als unhaltbar und abänderungsbe-
dürftig; und zwar dies möglichst kurzfri-
stig, damit für künftige Tarif auseinander-
setzungen über die Arbeitskampffolgen
Rechtssicherheit besteht.

Der Regierungsentwurf zielt darauf ab
sicherzustellen, daß sich die Vorgänge des

* Gemeinsame Stellungnahme von Otto Esser, Präsi-
dent der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände und Dr. Werner Stumpfe, Präsident
des Gesamtverbandes der metallindustriellen Ar-
beitgeberverbände e. V.
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Jahres 1984 in dieser Form nicht mehr
wiederholen können. Das allein reicht
aber nicht aus, um die Neutralität der
Bundesanstalt wirksam zu sichern.

Der Regierungsentwurf biingt nicht ge-
nügend Rechtsklarheit. Er enthält keine
hinreichenden Vorkehrungen gegenüber
anderen denkbaren Kampftaktiken,
durch welche die Neutralität der Bundes-
anstalt unterlaufen werden könnte. Er
muß deshalb präzisiert und ergänzt wer-
den.

Der geltende § 116 AFG und die zu ihm
erlassene Neutralitätsanordnung sind
nicht geeignet, die Neutralität des Staates
im Arbeitskampf sicherzustellen.

Ein Grund für die großen Streikfolgen
in den letzten Arbeitskämpfen hegt in der
zunehmenden Produktionsverflechtung
und dem damit verschobenen Kräfte-
gleichgewicht im Arbeitskampf zugun-
sten der Gewerkschaft. Sie machte sich
dies zunutze, indem sie Schwerpunkt-
streiks auf Schlüsselbetriebe richtete,
zum Beispiel auf wichtige Zulieferer gan-
zer Branchen, um auf diese Weise mit mi-
nimalem eigenen Streikaufwand in kürze-
ster Zeit maximale Arbeitskampfwirkun-
gen zu erzielen (gewerkschaftliche „Mini-
Max“-Streiktaktik). Es wäre der Gewerk-
schaft ein leichtes gewesen, aus dem Me-
tallbereich Betriebe zur Bestreikung aus-
zuwählen, bei deren Stillegung mittelbare
Wirkungen erst mit großer zeitlicher Ver-
zögerung eingetreten wären. Die von ihr
gewählte Strategie des „billigen Streiks“
darf aber nicht auch noch durch Leistun-
gen der Nürnberger Arbeitslosenversi-
cherung begünstigt werden. Im Arbeits-
kampf muß jede Seite ihre eigenen La-
sten tragen: die Arbeitgeber die Kosten
des Produktionsausfalls, die Arbeitneh-
mer das Risiko des Lohnausfalls.

Stillegungen als Folge von Arbeits-
kämpfen sind eine technisch oder wirt-
schaftlich zwangsläufige Folge und nicht
Ausdruck eines solidarischen Verhaltens
der Arbeitgeber. Von einer sog. „kalten
Aussperrung“ kann nicht die Rede sein,
wohl aber von einem Streik, durch den
Stillegungen gezielt herbeigeführt wer-
den. Realitätsfern ist deshalb ebenso die
Behauptung, Unternehmen hätten die
großen Streikfolgen in anderen Tarifge-
bieten durch knappe Lagerhaltung ab-
sichtlich herbeigeführt. Die Lagerhaltung
orientiert sich nicht und kann sich nicht
an Arbeitskämpfen orientieren. Die hohe
Arbeitsteiligkeit und eine schon deshalb
begrenzte Lagerhaltung sind wirtschaft-
lich aufgrund eines weltweit scharfen
Wettbewerbs zwängend. Unglaubwürdig
werden alle gegenteiligen Behauptungen
auch dadurch, daß zur Vorbereitung des
Arbeitskampfes 1984 von Gewerkschafts-
seite in Rundschreiben den Betriebsräten
gerade empfohlen wurde, Überstunden-
wünsche der Arbeitgeber abzulehnen,
was auf Materiallieferungen und Lager-
haltung nicht ohne Auswirkungen blei-
ben konnte.

Eine Ausweitung von Beteiligungsrech-
ten des Betriebsrates bei arbeitskampfbe-
dingter Produktionseinstellung wird ent-
schieden abgelehnt; gesetzlicher Hand-
lungsbedarf besteht nicht.

III. Zu den Folgen der geplanten
Neuregelung des § 116 AFG

Der Schwerpunkt des Regierungsent-
wurfs zur Sicherung der Neutralität der
Bundesanstalt ist die geplante Änderung
des § 116 Abs. 3 AFG. Durch sie soll ver-
hindert werden, daß die Neutralität der
Bundesanstalt durch bestimmte gewerk-
schaftliche Streiktaktiken unterlaufen
werden kann. Diese Zielsetzung ist richtig
und notwendig.
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Arbeitslosigkeit durch einen Arbeits-
kampf im gleichen fachlichen Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages verursacht
wird. Das wäre auch legitim; denn alle Er-
fahrungen und Tatsachen sprechen dafür,
daß in solchen Fällen einerseits die mittel-
bar betroffenen Arbeitnehmer in den an-
deren räumlichen Tarif gebieten der glei-
chen Branche von den Ergebnissen eines
Arbeitskampfes profitieren und daß an-
dererseits Lohnersatzleistungen die Pari-
tät im Arbeitskampf erheblich beeinflus-
sen.

a) Die geplante Neufassung des § 116
Abs. 3 AEG sieht demgegenüber allein
vor, daß mittelbar kampfbetroffene Ar-
beitnehmer nur dann keine Leistungen
der Bundesanstalt erhalten, wenn sie vom
Kampfergebnis profitieren. Die Beteili-
gung der Arbeitnehmer am Kampf ergeb-
nis soll aber nur an den von den Gewerk-
schaften erhobenen Forderungen gemes-
sen werden. Damit werden den Gewerk-
schaften weitgehende Einflußmöglichkei-
ten auf die Leistungsverpflichtungen der
Bundesanstalt eingeräumt; denn die Ge-
werkschaften haben es allein und aus-
schließlich in der Hand, ihre Forderungen
zu entwickeln, zu erheben und zu diffe-
renzieren, soweit es für ihre Taktiken von
Nutzen erscheint. Es erweist sich hier, wie
schon bei der Neutralitätsanordnung, daß
die Anknüpfung allein an Forderungen
entschieden zu eng ist.

Der Entwurf stellt überdies allein dar-
auf ab, daß Forderungen innerhalb des
fachlichen, aber außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des umkämpften
Tarifvertrages erhoben worden sein müs-
sen, die einer der Hauptforderungen des
Arbeitskampfes annähernd gleich sind.
Damit ist eine weitere erhebliche Ein-
schränkung der Voraussetzungen für das
Ruhen von Zahlungen der Bundesanstalt
verbunden. Denn es werden mit einer sol-
chen Regelung keineswegs alle denkba-
ren oder auch naheliegenden Fälle erfaßt
werden können, in denen ein Arbeits-
kampf stellvertretend auch für die Ände-
rungen der Arbeitsbedingungen der mit-
telbar betroffenen Arbeitnehmer geführt
wird. Zum Beispiel müßte dann Arbeitslo-

sengeld gezahlt werden, wenn Modellfor-
derungen zunächst nur im Kampfgebiet,
nicht aber in anderen Gebieten des fachli-
chen Geltungsbereichs erhoben worden
sind.

Es ist deshalb mindestens notwendig,
daß nicht nur solche Forderungen zum
Ruhen der Arbeitslosengeldansprüche
führen, die bereits ausdrücklich erhoben
worden sind, sondern auch solche, die
nach den Erfahrungen oder Umständen
erwartet werden müssen.

b) Ein weiterer wesentlicher Mangel
des Entwurfs ist der Verzicht auf den bis-
lang geltenden sog. Beeinflussungstatbe-
stand in § 116 Abs. 3. Dieser soll allgemein
bewerten, inwieweit die Leistungen der
Bundesanstalt aus sich heraus auf den Ar-
beitskampf und das Kräfteverhältnis der
Kampf parteien einwirken. Wegen der im
voraus nicht überschaubaren Vielfalt der
bei Arbeitskämpfen möglichen Interes-
senlage hat es der Gesetzgeber bei der
Schaffung des § 116 AFG 1969 für notwen-
dig gehalten, zusätzlich eine Generalklau-
sel zur Sicherung der allgemeinen Neutra-
lität der Bundesanstalt aufzunehmen.
Hiernach ruht der Anspruch auf Arbeits-
losengeld in allen Fällen, in denen die Ge-
währung dieser Leistung den Arbeits-
kampf beeinflussen könnte....

Angesichts der Enge des im Regie-
rungsentwurf allein vorgesehenen Partizi-
pationstatbestandes besteht jetzt mehr
denn je die Notwendigkeit, den Beeinflus-
sungstatbestand als eigenständigen Ru-
henstatbestand beizubehalten. Er muß
unmittelbar an die Beeinflussung an-
knüpfen und als Ergänzungs- und Auf-
fangnorm die Neutralitätspflicht absi-
chern.

Sicher kann nicht jede, sondern nur
eine beachtliche Fernwirkung des Ar-
beitskampfes zum Ruhen der Arbeitslo-
sengeldansprüche führen. Es gilt deshalb,
alle die Einflüsse zu erfassen, die erhebli-
che Auswirkungen auf den Arbeitskampf
haben. Das sind diejenigen, die das Kräf-
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teverhältnis   der  Arbeitskampfparteien
verändern.

Eine solche Beeinflussungsklausel, die
- über den Partizipationstatbestand hin-
aus - mögliche, im einzelnen nicht vorher-
sehbare Erscheinungsformen von Ar-
beitskampftaktiken berücksichtigen
kann, ist unerläßlich und im Hinblick auf
die Sicherung der Neutralität der Bundes-
anstalt verfassungsrechtlich nach Art. 9
Abs. 3 GG geboten.

c) Der vorgeschlagene § 116 Abs. 1
Satz 2 AEG begrenzt die Neutralitäts-
pflicht ganz allgemein auf den fachlichen
Geltungsbereich des umkämpften Tarif-
vertrages. In dieser absoluten, uneinge-
schränkten Form ist eine solche Regelung
neutralitätswidrig.

Wo es berechtigt ist, eine Beeinflus-
sung des Arbeitskampfes durch Leistun-
gen der Bundesanstalt jenseits der
Grenze des tariflichen Fachbereichs nicht
mehr anzunehmen, nämlich im Bereich
der mittelbar betroffenen Arbeitnehmer,
ergibt sich die entsprechende Regelung
eindeutig aus § 116 Abs. 3 des Entwurfs.
Die Aussage des Abs. 1 Satz 2 geht aber
weit darüber hinaus: Sie besagt, daß die
Leistungsgewährung nie einen Eingriff in
Arbeitskämpfe darstellt, wenn der Ar-
beitslose (auf mittelbare Betroffenheit
wird weder im Gesetzestext noch in der
Begründung abgestellt) nicht dem fachli-
chen Geltungsbereich des umkämpften
Tarifvertrages zuzuordnen ist. Auch wenn
im Regelfall Leistungen der Bundesan-
stalt an Drittbetroffene außerhalb des
fachlichen Geltungsbereichs gewährt
werden, so sind doch Fälle denkbar, in de-
nen andere Fachbereiche gezielt in die
Tarif auseinandersetzung einbezogen wer-
den, um auf diese Weise Einfluß auf den
Arbeitskampf zu nehmen. Dies muß im In-
teresse der Neutralität ausgeschlossen
werden.

Die verfassungsrechtlich gebotene
Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit
verhindert eine einheitliche Tarifpolitik
auch in Zukunft nicht. Bereits bei Erlaß
der Neutralitätsanordnung 1973 hatten
die Gewerkschaften behauptet, nunmehr
werde eine bundeseinheitliche Tarifent-
wicklung unmöglich gemacht. In Wirk-
lichkeit haben die zentralen Gremien der
Gewerkschaften auch danach weiterhin
festgelegt, welche Forderungen, zu wel-
chem Zeitpunkt, mit welchen Mitteln und
in welchen Bereichen durchgesetzt wer-
den sollen. Das Ziel, durch geringfügig un-
terschiedliche Forderungen die geltende
Neutralitätsanordnung zu unterlaufen,
hatte dabei ein besonderes Gewicht.

Gewerkschaftliche Behauptungen
über eine angeblich wesentlich stärkere
Inanspruchnahme der Sozialhilfe und
über eine daraus resultierende unzumut-
bare Belastung kommunaler Haushalte
im Falle einer korrekten Einhaltung der
Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für
Arbeit haben sich schon bisher als haltlos
erwiesen. Das wird gerade durch den Ar-
beitskampf in der Metallindustrie 1984
belegt. Hier ist Sozialhilfe in keinem nen-
nenswerten Umfang von Arbeitnehmern
in Anspruch genommen worden, die in-
folge des Arbeitskampfes beschäftigungs-
los geworden sind, obwohl in diesem Ta-
rifkonflikt durch die Streiktaktik der Ge-
werkschaft die bisher größte Zahl von
mittelbar betroffenen Arbeitnehmern -
nämlich über 300 000 - zu verzeichnen
war.

Streikrecht und Streikfähigkeit der Ge-
werkschaften werden entgegen deren Be-
hauptungen durch die beabsichtigte Än-
derung des § 116 AFG nicht beeinträch-
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tigt. Lediglich spezifische Streiktaktiken
zu finanziellen Lasten der Allgemeinheit
werden auf diese Weise erschwert.
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Betriebsräte zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung:

Stellungnahme
von Hartmut Siemon*

Irreführend in der Argumentation von
Regierung und Unternehmern ist schon
die Begrifflichkeit „Neutralität sichern“.
Die Neutralität ist nicht nur dann in Frage
gestellt, wenn gezahlt wird, sondern auch
dadurch, wenn nicht gezahlt wird.

Zuerst einmal ist festzuhalten, daß die
mittelbar Betroffenen arbeiten wollen,
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Damit ist der Grundtatbestand des Versi-
cherungsfalls gegeben. Das generelle
Kräfteverhältnis ist überhaupt nicht be-
rührt, da die Betroffenen ja nicht aktiv im
Kampf geschehen stehen.

Das Argument, die Streikkassen wür-
den dadurch entlastet, ist irrig, da nach
den Satzungen in solchen Fällen von den
Gewerkschaften kein Streikgeld gezahlt
wird. Genau darauf spekulierten auch Un-
ternehmer und Regierung bei Erlaß des
Franke-Erlasses 1984, den sie ja auch im
Verwaltungsrat der Bundesanstalt abseg-
neten. Mit dieser Maßnahme sollte der
Streik „abgekürzt“ werden - d. h. die IG
Metall sollte unter den Druck ihrer Mit-
glieder geraten, die eben keine Streikun-
terstützung bekamen, den Streik abzubre-
chen. Diese Rechnung ging... nicht auf.

Ziel und Zweck des jetzigen Gesetzent-
wurfs ist es also, den Franke-Erlaß zu lega-
lisieren, die Position der Unternehmer im
Arbeitskampf zu stärken. Was dies mit
Neutralität zu tun hat, bleibt jedenfalls
dem normal Sterblichen unergründlich,
er versteht dies, und so sehen es auch
meine Kolleginnen und Kollegen bei
Hoesch, als eindeutige Parteinahme.

Schon die jetzige Fassung des § 116
AFG ist ein fauler Kompromiß. Warum?
Im eigentlichen Sinne des § 615 BGB hat
der Unternehmer vom Grundsatz her bei
Annahmeverzug, um den es sich im Falle

der mittelbar Betroffenen ja handelt, für
den Lohnausfall einzustehen, sprich: der
jeweilige Unternehmer müßte zur Kasse
gebeten werden.

Da jedem Unternehmer in der Bundes-
republik bekannt ist, daß es hier - im Ge-
gensatz zu anderen Ländern — ein Streik-
recht gibt, gehört es zu seinen unterneh-
merischen Risiken, daß auch er direkt
oder indirekt vom Streik, seinen Auswir-
kungen bzw. der hierzulande noch erlaub-
ten Aussperrung und ihren Auswirkun-
gen betroffen sein kann. Wer aufgrund
des „unternehmerischen Risikos“ eine
Risikoprämie für das eingesetzte Kapital
verlangt, hätte natürlicherweise auch
eben dies Risiko der Folgen eines Arbeits-
kampfs zu tragen.

Solche Regelungen sind in anderen
westeuropäischen Ländern die Regel.
Diese eigentlich logische Überlegung hat
das Bundesarbeitsgericht durchbrochen,
damit der Rechtssprechung vor 1933 fol-
gend, und hat stattdessen die Bundesan-
stalt und die betroffenen Arbeitnehmer
mit diesem Lohnrisiko belastet. Wenn
man also davon sprechen will, wer die
Kassen der Bundesanstalt plündert, dann
sind es die Unternehmer, die als Kassen-
plünderer zu kennzeichnen wären!

Aus den genannten Argumenten ergibt
sich als eine Schlußfolgerung, daß eine
Änderung des derzeitigen Zustandes nur
in eine Richtung gehen kann — jedenfalls
aus Sicht der abhängig Beschäftigten:
Grundsätzlich haben die Unternehmer
den Lohnausfall zu zahlen - wenn nicht
sie, so zumindest die Bundesanstalt für
Arbeit!

Darüber hinaus ergibt sich aus der
grundsätzlichen Betrachtung des Kräfte-
verhältnisses, aus den Erfahrungen der in
der Bundesrepublik geführten Streiks -
in denen die Zahl der von den Unterneh-
mern ausgesperrten Kolleginnen und Kol-
legen um vielfaches höher war, als die

* Betriebsrat bei der Hoesch Stahl AG Dortmund -
Werk Union.
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Zahl der Streikenden - daß den Unter-
nehmern das Mittel der heißen und kal-
ten Aussperrung genommen werden muß
- kurz: die Notwendigkeit eines gesetzli-
chen Verbots der Aussperrung.

Zur Beleuchtung des Hintergrunds der
derzeitigen Debatte sollte man nicht uner-
wähnt lassen, daß den Unternehmern und
ihrer Wunschregierung es nicht nur um
die Abwehr zukünftiger gewerkschaftli-
cher Forderungen geht. Im Bereich NRW
liegen von Seiten der zuständigen Unter-
nehmerverbände Metall und Stahl je-
weils „Vorschläge“ auf dem Tisch, die von
der IG Metall eine Verschlechterung der
beiden Manteltarifverträge in einer Un-
menge von qualitativen Bestandteilen an
materieller und sozialer Sicherung verlan-
gen - u. a. beim Kündigungsschutz für Äl-
tere, bei der Verdienstsicherung bei
Krankheit, bei Freistellungsregelungen
usw.

Schon Herr Müller, Gutachter des
Herrn Blüm, hatte einen solchen Fall „be-
gutachtet“ - er hält in einem solchen Fall,
wenn die andere Tarifpartei nicht freiwil-
lig verzichtet, eine Angriffsaussperrung
für gerechtfertigt und im „Interesse des
Ganzen“ gar für notwendig!

Stellungnahme von Herbert Lucy*

Zur Frage des Handlungsbedarfs als
Folge struktureller Veränderungen in der
Wirtschaft, insbesondere einer veränder-
ten Lagerhaltung in der Wirtschaft.

Mit neuen Logistikstrategien und äu-
ßerst engen Lieferbeziehungen hat insbe-
sondere die Automobilindustrie die La-
gerhaltung drastisch reduziert. Bei der
Daimler-Benz AG hat der konzerneigene
Produktionsverbund, aber auch die Ab-
hängigkeit von Zulieferteilen aus Fremd-
firmen in den Arbeitskampfbezirken in-
nerhalb kürzester Zeit zu Produktionsein-
stellungen geführt. Ohne die Fakten an
dieser Stelle weiter zu diskutieren: Eine
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längere Produktion in diesem oder jenem
Werk bei Daimler-Benz wäre (trotzdem)
möglich gewesen - eindeutige Belege (ur-
sprüngliche Stillegungspläne, z. B. im
Werk Mannheim) hierfür gibt es. Bei Be-
darf kann ich hierauf näher eingehen.

Tatsache bleibt jedenfalls, daß infolge
der Verringerung der Lagerhaltung und
der Verkürzung der Materialvorlaufzei-
ten, insbesondere während der letzten
fünf bis sechs Jahre, eine erheblich en-
gere Lieferabhängigkeit nicht nur in der
Daimler-Benz AG, sondern in der gesam-
ten Automobilindustrie besteht. Die Un-
ternehmen haben über Jahre hinweg die
Lagerhaltung verringert; dieser Prozeß
setzt sich weiter fort. Der Materialbestand
- im Lager wie in der Fertigung - ist kon-
sequent gesenkt worden; die Zulieferer
sind gewissermaßen als Lager vorgeschal-
tet worden. Aber selbst diese Beschrei-
bung gehört bald zur Vergangenheit. Mit
dem ständig zunehmenden Trend bis hin
zum Rechnerverbund Hersteller/Zuliefe-
rer wird auch beim Zulieferer die Lager-
haltung nachhaltig verringert.

Ein kurzes Beispiel aus dem Werk Bre-
men der Daimler-Benz AG beleuchtet
diese Entwicklung recht eindrucksvoll:
Im Zuge eines sog. logistischen Optimie-
rungs-Konzeptes ist in enger Zusammen-
arbeit mit dem Zulieferer für Fahrzeug-
sitze (Firma Recaro) eine drastische Sen-
kung der Lagerbestände erfolgt. Die
Werke des Lieferanten arbeiten, durch
Datenaustausch mit dem Daimler-Benz-
Werk verbunden, im gleichen Fertigungs-
takt wie die Pkw-Werke Sindelf ingen und
Bremen. Dadurch kann der Zulieferer die
Sitze in der Reihenfolge fertigen und an-
liefern, in der sie in der Fahrzeugmontage
- z. B. in Bremen - benötigt werden. Ein
Lagerbestand an fertigen Sitzen ist des-
halb weder bei Daimler-Benz noch beim
Lieferanten erforderlich.

Die Automobilindustrie geht diesen
Weg konsequent weiter. Die Weiterent-
wicklung des Datenaustausches im Wege
der Datenfernübertragung wird über den

* Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler-
Benz AG.
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„VDA koordiniert. Bei Daimler-Benz sollen
bis Ende 1986 über 200 Lieferanten - mit
stark steigender Tendenz - per Daten-
fernübertragung mit Lieferabrufen ver-
sorgt werden. Was diese Entwicklung für
die Reichweite der Zulieferteile bedeu-
tet, wird sehr anschaulich, wenn man fol-
gende Zahlen betrachtet: Die durch-
schnittliche Reichweite aller Zulieferteile
wurde von 12,2 Arbeitstagen im Jahr 1980
auf 7,8 Arbeitstage im Jahr 1985 gesenkt.

Man muß kein Experte sein, um ab-
schätzen zu können, daß bei einem weite-
ren Ausbau dieser Vernetzung die durch-
schnittliche Reichweite der Zulieferteile
weiter deutlich sinken wird. Die Auswir-
kungen einer derartigen Politik in einem
Arbeitskampf liegen auf der Hand.
Hierzu ein Zitat des bei Daimler-Benz für
das Materialwesen zuständigen Vor-
standsmitglieds Walter Ulsamer (Han-
delsblatt vom 29. 1. 85): „Bereits am drit-
ten Tag nach Beginn des Streiks bei wich-
tigen Zulieferern mußte Daimler-Benz
Montagelinien stillegen. Dies bestätigt
die Richtigkeit unserer Bestandspolitik.“

Am Beispiel der Daimler-Benz AG sol-
len auch die Konsequenzen des Produk-
tionsverbundes in diesem Zusammen-
hang angesprochen werden. Produktions-
verbund bei Daimler-Benz heißt:

Die Teilefertigung, der Aggregatebau
und die Montage für das Produktionspro-
gramm sind in elf Daimler-Benz-Werken
im Inland zu einem Produktionsverbund
zusammengefaßt. Dadurch wurde eine
Zusammenlegung von Produktionen mög-
lich, die eine gleiche Fertigungstechnolo-
gie verlangen. Die Vorteile des Produk-
tionsverbundes liegen vor allem im
gleichmäßig hohen Qualitätsstandard für
alle Teile, Aggregate und Produkte in der
Erzielung wettbewerbsfähiger Herstel-
lungskosten und in einer markt- und kun-
denorientierten Fertigungsflexibilität.
Hinzu kommt der Vorteil einer stetigen
Auslastung vorhandener Produktionska-
pazitäten. Zwischen den einzelnen Wer-
ken bestehen also enge Lieferbeziehun-
gen.

Der Materialvorlauf in Bremen liegt für
die Pkw-Fertigung zwischen einem und
sechs Tagen. Für die Motoren aus Unter-
türkheim befindet sich das Lager prak-
tisch auf der Schiene, der Vorlauf beträgt
hier zwei Tage. Aber auch bei den exter-
nen Zulieferern ist der Materialvorlauf
außerordentlich gering: z. B. beträgt er für
die von der Firma Behr aus Stuttgart ge-
lieferten Kühler nur drei Tage. Diese
enge Verflechtung auch mit den Lieferan-
ten ist gerade beim letzten Arbeitskampf
deutlich geworden. Bereits am dritten
Tag nach Streikbeginn wurden die Haupt-
montagelinien in den Pkw- (und Nutzfahr-
zeug-) Werken stillgelegt

Mit neuen Logistikkonzepten haben
die Unternehmen der Automobilindu-
strie den Schwerpunkt auf die Reduzie-
rung von Kapitalbindung und Kosten ge-
legt. Auf einen einfachen Nenner ge-
bracht heißt dies: In allen Fertigungsstu-
fen muß nur soviel Material zur Verfü-
gung stehen, daß die gerade vorhegenden
Aufträge erfüllt werden können. Das
heißt auch, die Bestände werden auf das
absolut notwendige Maß beschränkt.

Die Unternehmen kassieren durch
diese unternehmenspolitischen Entschei-
dungen Gewinne — hiergegen ist nichts
einzuwenden. Dies darf aber doch nicht
andererseits dazu führen, daß die Arbeit-
nehmer - denen bekanntlich die unter-
nehmerische Mitbestimmung versagt ist -
allein hierfür das Risiko tragen sollen.
Das Betriebsrisiko, das sich aus dieser Un-
ternehmensstrategie ergibt, ist Sache des
Unternehmens.

Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf
Arbeit und Entgelt. Wenn es zu Kurzar-
beit und Arbeitseinstellung kommt, muß
deshalb die Bundesanstalt für Arbeit zah-
len. Das ergibt sich aus der zwingend ge-
botenen Neutralität der Bundesanstalt im
Arbeitskampf. Die Nichtgewährung von
Kurzarbeitergeld führt für die Betroffe-
nen - Gewerkschaftsmitglieder oder
nicht - zu einer Lebenssituation an der
unteren Grenze des Existerizminimums.
Der Lohnausfall erscheint als Folge des
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Arbeitskampfes; die Verweigerung von
Kurzarbeitergeld würde deshalb ein un-
geheures Druckmittel darstellen, um die
Gewerkschaften zum schnellen Einlen-
ken zu Lasten ihrer tarifpolitischen Vor-
stellungen zu zwingen. Die Konsequenz
ist zwangsläufig eine Aushöhlung der
Streikfähigkeit, des Streikrechtes, die zur
Handlungsunfähigkeit der Gewerkschaft
führen muß.

Erhebliche Fernwirkungen von Ar-
beitskampfmaßnahmen - Streik wie Aus-
sperrung - lassen sich auch bei einem wie
auch immer begrenzten Arbeitskampf
nicht vermeiden. Die obigen Ausführun-
gen belegen, daß ursächlich hierfür vor al-
lem die geänderte Unternehmenspolitik
ist; diese Politik hat zu strukturellen Ver-
änderungen in der Wirtschaft geführt.

Daraus einen gesetzlichen Handlungs-
bedarf abzuleiten, wie er im Regierungs-
entwurf realisiert werden soll, ist verfehlt.
Die Verwirklichung dieser Vorstellung
zwingt die Gewerkschaft - will sie sich
nicht einem Diktat der Arbeitgeber beu-
gen - entweder zum bundesweiten, flä-
chendeckenden (Voll-) Streik oder zur
Atomisierung der Tarifpolitik. Die erste
Alternative würde die Gewerkschaft in-
nerhalb kürzester Zeit ausbluten, die
zweite Alternative führt zur Aufsplitte-
rung der Arbeitsbedingungen in den ein-
zelnen Tarif bezirken; dies wäre auch wirt-
schaftlich unsinnig und führt letztendlich
zur Entsolidarisierung. Die Problematik
wird besonders deutlich, wenn man Un-
ternehmen wie Daimler-Benz betrachtet,
die in mehreren Tarifbezirken Betriebs-
stätten haben.

Bericht von Horst Ludewig*

In den M.A.N.-Werken Salzgitter/
Braunschweig (diese Werke gelten be-
triebsverfassungsrechthch als ein Werk)
werden im Werksteil Salzgitter Busse und
Lkw's komplett montiert. Im Werksteil
Braunschweig werden Kurbelwellen, Vor-

derachsen, Achsteile und Tauschmotoren
gefertigt.

Die kalte Aussperrung begann Anfang
Juni 1984 im Lkw-Bau und im Werk
Braunschweig und dauerte insgesamt
sechs Wochen. Waren in Salzgitter/Braun-
schweig zu Beginn der kalten Aussper-
rung ca. 650 Kolleginnen und Kollegen
von kalter Aussperrung betroffen, so stei-
gerte sich die Zahl der Betroffenen auf
weit über 1000 Kolleginnen und Kollegen.

1. Lkw-Bau

Im Lkw-Bau im Werk Salzgitter er-
folgte die kalte Aussperrung wegen Teile-
mangels. Der Betriebsrat befragte die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen. Es
ergab sich folgendes Bild: Die kalte Aus-
sperrung erfolgte wegen des Fehlens von
Teilen, die sonst auch regelmäßig fehlten
(z. B. Kühler, Lenkungsteile usw.). Die
Kollegen berichteten uns, daß beispiels-
weise eine Woche lang Antriebsaggregate
fehlten. Die Produktion lief trotzdem wei-
ter; 80 bis 90 Lkw's lief en vom Band.

Heute fehlen laut Berichten von Kolle-
gen erneut vergleichbare Teile, die Pro-
duktion läuft weiter. Dies ist möglich, weil
als ständige Einrichtung im Werk soge-
nannte Nachmontagebereiche bestehen,
die nur Fehlteile nachbauen. Bei Bedarf
werden die Nachmontagebereiche durch
Kollegen aus der Produktion verstärkt.

VW teilte mit, es werden keine Fahrer-
häuser mehr geliefert, da die Produktion
eingestellt wird. Der Betriebsrat von VW
Hannover teilte uns mit, die Produktion
ist möglich, es werden nur deshalb keine
Fahrerhäuser mehr gebaut, weil die Pro-
duktion insgesamt ruht. Bei uns fehlten
Lenkungsteile von ZF Schwäbisch
Gmünd. Die Kollegen in diesem Betrieb
waren heiß ausgesperrt. Der dortige Be-
triebsrat teilte uns mit, daß trotz heißer
Aussperrung Teile für BMW und Fiat wei-
terproduziert wurden, weil diese Firmen
auf Lieferung bestanden.

* Mitglied des Betriebsrates im M.A.N.-Werk Salzgit-
ter, Bericht über den Ablauf einer kalten Aussper-
rung.
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2.  Bus-Bau

Im Bus-Bau im Werk Salzgitter wurde
bis in den Juli weitergearbeitet. Erst nach
Abschluß der Tarifrunde erfolgte die
kalte Aussperrung eine Woche lang in
Teilbereichen. Es fehlten ähnliche Teile
wie im Lkw-Bau. Trotz dieser Fehlteile
wurde weitergearbeitet. Die Ursache lag
im hohen Termindruck in diesem Bereich.
Es galt das Motto: „Fahrzeuge runter vom
Band, die Fehlteile werden hinterher
montiert.“ Außerdem wurden die Lager
in allen Reparaturwerkstätten der M.A.N.
nach im Bus-Bau fehlenden Teilen durch-
forstet. Die Produktion kam erst dann
zum Erliegen, nachdem die Belegschaft
des M.A.N.-Werkes Gustavsburg heiß aus-
gesperrt worden war. In diesem Werk
wird die Hinterachsschwinge für den Bus
gefertigt. Eine Produktion ohne diese
Schwinge ist kaum möglich. Ohne heiße
Aussperrung im Werk Gustavsburg wäre
auch keine kalte Aussperrung im Bus-Bau
eingetreten.

3.   Teilefertigung

Die Teilefertigung im Werk Braun-
schweig wurde stillgelegt, weil Mercedes
und das M.A.N.-Werk Nürnberg keine
Kurbelwellen und das M.A.N.-Werk Mün-
chen keine Vorderachsen mehr abnah-
men. Eine Weiterproduktion wäre mög-
lich gewesen, da Lagermöglichkeiten für
die Fertigteile in ausreichender Menge
zur Verfügung standen. So hatte M.A.N.
beispielsweise aus anderen Gründen eine
große, leerstehende Halle gemietet, die
aber nicht genutzt wurde. Trotzdem
wurde von Seiten der Geschäftsleitung ge-
sagt, die Lagerkosten sind zu hoch, die
Produktion wird eingestellt. Nach der kal-
ten Aussperrung sollte die Schicht ausge-
weitet werden, um die entstandenen Lie-
ferrückstände aufzuholen.

Anfang Mai 1984 erklärte uns die Ge-
schäftsleitung schon, ab wann welche Be-
reiche kalt ausgesperrt werden sollten.
Welche Teile fehlen würden, konnte dem
Betriebsrat nicht gesagt werden. Nur daß
kalt ausgesperrt werden sollte, dies wußte
die Geschäftsleitung schon genau. Die

Entscheidung über die kalte Aussperrung
erfolgt in der Konzernzentrale. Der Bus-
Bau mußte aus Termingründen weiterar-
beiten, also wurde die Produktion solange
wie möglich aufrecht erhalten.

Der Lkw-Bau war nicht unter Termin-
druck, also wurde kalt ausgesperrt. Für
die Fahrzeuge, die dann doch noch vom
Lkw-Band sollten, wurden dann „zufälli-
gerweise“ in einer Ecke Kühler „gefun-
den“. Diese Fahrzeuge wurden dann fer-
tiggestellt. In der kalten Aussperrung
hieß es: Teile fehlen, also Stillegung des
Betriebes. Wenn heute jedesmal der Be-
trieb stillgelegt werden würde, weil Teile
fehlen, käme dies einer Betriebsschlie-
ßung auf Dauer gleich. Ständig fehlen
Teile, die nachmontiert werden müssen.

Heute stehen ca. 50 Busse wegen feh-
lender Teile auf dem Hof. Eine Ausliefe-
rung ist wegen dieser Fehlteile nicht mög-
lich. Jeden Tag kommen zwei weitere
Fahrzeuge zu diesem Hofbestand hinzu.
(Die Tagesproduktion beträgt drei bis
vier Busse).

In einem Verbund, wie sich die Produk-
tion bei M.A.N. darstellt, braucht nur ein
Betrieb durch heiße Aussperrung stillge-
legt zu werden, schon können alle Werke
stillgelegt werden. Diese Entscheidung,
ob ein Betrieb wegen Teilemangels still-
gelegt werden muß oder ob politische
Gründe vorliegen, ist aber nicht kontrol-
lierbar.

In den Werken Salzgitter/Braun-
schweig gab es in den Jahren 1982-1984
ständig Kurzarbeit. Wir haben als Be-
triebsrat regelmäßig erlebt, daß uns Un-
terlagen vorgelegt wurden, nach denen
nur eine Entscheidung möglich war: Kurz-
arbeit.

Der tariflichen Schlichtungsstelle un-
ter Vorsitz eines Richters am Landesar-
beitsgericht wurden im Streitfalle auch
Unterlagen vorgelegt, die Entscheidung
lautete: Kurzarbeit. Das Arbeitsamt
prüfte die Unterlagen und entschied: die
Kurzarbeit ist begründet. Die Unterlagen
hatten damit jeder Prüfung standgehal-
ten. Dann mußten wir aber erleben, daß
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diese Kurzarbeit ein bis zwei Wochen spä-
ter so nicht mehr notwendig war. Welche
Manipulationsmöglichkeiten dann erst
auf Konzernebene bestehen, ist klar er-
sichtlich.

Stellungnahme
von Günther Perschke*

Bereits am 19. 3.1984 und erneut am 9.
5.1984 hatte der Betriebsrat die Werkslei-
tung aufgefordert, für ausreichende Ma-
terialbevorratung zu sorgen, um die Pro-
duktion möglichst lange aufrechterhalten
zu können. Die Werksleitung reagierte
darauf nicht. Statt dessen wurde erstmals
am 14. 5. 1984 angekündigt, daß die Pro-
duktion am 17.5.1984 teilweise stillgelegt
werden sollte, weil Zulieferfirmen in
Nordbaden/Nordwürttemberg bestreikt
wurden. Als sich der Betriebsrat darauf
nicht einließ, konnte der behauptete
Mangel durch „interne Maßnahmen“ aus-
geglichen werden. Nach Beginn des
Streiks im Rüsselsheimer Werk kündigte
die Adam Opel AG erneut Produktions-
einschränkungen für ca. 9000 Arbeitneh-
mer ab Mittwoch, den 23. 5.1984, an.

Der Betriebsrat konnte jedoch nach-
weisen, daß die von der Geschäftsleitung
vorgelegten Zahlen und Materiallisten
nicht korrekt waren. Mit aktiver Unter-
stützung der Vertrauensleute konnte an-
geblich nicht vorhandenes Material nach-
gewiesen werden. Daraufhin zog die
Werksleitung den definitiv für Freitag
morgen, den 25. 5. 1984, 5.45 Uhr, ange-
kündigten Produktionsstopp zurück.

Die mittlerweile von der Opel AG ange-
rufene und vom Arbeitsgericht bestellte
Einigungsstelle tagte am 26. 5. 1984. In
den Verhandlungen vor der Einigungs-
stelle hielt der Betriebsrat an seiner Auf-
fassung fest, daß es möglich wäre, die Pro-
duktion auch in der 22. Kalenderwoche
aufrechtzuerhalten. Soweit nur der Heck-
wischer, der Außenspiegel oder die Aus-
puff hülse fehlten, hätte man die nicht fer-
tig ausgerüsteten Kraftfahrzeuge nach
Beendigung  des  Arbeitskampfes  ohne

nennenswerten Kostenaufwand nachrü-
sten können.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes hat die Einigungsstelle
nicht über das Ob der arbeitskampfbe-
dingten Kurzarbeit zu entscheiden, son-
dern nur die Modalitäten zu regem. Des-
halb konnte die Einigungsstelle die von
der Werksleitung definitiv für Montag,
den 28. 5. 1984, festgesetzte Kurzarbeit
nicht mehr abändern, obwohl die Werks-
leitung nicht beweisen konnte, daß die
Arbeitseinstellung schon zu diesem Ter-
min notwendig war. Nach dem Einigungs-
stellenspruch sollten die von der Kurzar-
beit betroffenen Arbeitnehmer jedoch
für den 28. 5. 1984 ihre betriebliche Ver-
gütung erhalten, wenn sie ihre Arbeits-
kraft anboten. Dieser Teil des Einigungs-
stellenspruchs wurde später von der Opel
AG angefochten.

Insgesamt ist es dem Betriebsrat gelun-
gen, den Beginn der Kurzarbeit für 9000
Arbeitnehmer um mehrere Tage hinaus-
zuschieben. Die Werksleitung hat im Vor-
feld des Arbeitskampfes und im Verlauf
der Verhandlungen mit dem Betriebsrat
keinen Zweifel daran gelassen, daß sie die
arbeitskampfbedingte Teilstillegung,
ginge es allein nach ihr, bereits ab Beginn
der 21. Woche, also parallel zum Streik in
ihrem Rüsselsheimer Werk, durchgeführt
hätte. Es ging ihnen in Bochum im wesent-
lichen darum, dem Streik, der inzwischen
im Rüsselheimer Werk durch die IG Me-
tall aufgerufen war, durch die kalte Aus-
sperrung in Bochum zu begegnen. In Bo-
chum wurden 10200 Werksangehörige
für 5 Wochen kalt ausgesperrt, im Gegen-
satz hierzu wurden in Rüsselsheim täglich
3000 Streikbrecher ins Werk geholt, da-
von allein 1000 Lohnempfänger, ohne daß
dort im geringsten gearbeitet wurde. Da
der Betriebsrat jedoch nachweisen
konnte, daß die von der Werksleitung vor-
gelegten Zahlen nicht korrekt waren und
beim Arbeitsgericht bereits eine einstwei-
lige Verfügung gegen die einseitig ange-
ordnete Teilstillegung beantragt hatte,
sah sich die Geschäftsleitung genötigt,

* Betriebsratsvorsitzender der Adam Opel AG Bo-
chum.
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den Spruch der Einiglingsstelle abzuwar-
ten und den Produktionsstopp auf den 28.
5. 1984 zu verschieben. Wir haben diese
Angaben seinerzeit überprüft und festge-
stellt, daß größere Stückzahlen von an-
geblichen Fehlteilen noch innerhalb des
Werkes vorhanden waren. Dies haben wir
durch eigenes Abfragen des Computers
festgestellt. Die strittigen Angaben der
Firma und unsere Beweisführung des Ge-
genteils führten dazu, daß wir als Be-
triebsrat die Produktion noch bis zum 28.
5. 1984 aufrechterhalten konnten. Da au-
ßerdem der Materialmangel ausschließ-
lich eine werksinterne Angelegenheit
war, haben wir seinerzeit der Adam Opel
AG große Nachlässigkeit in der Teilebe-
schaffung von Werk zu Werk nachweisen
können.

Die Arbeit wurde im Bochumer Werk
am 5. 7. 1984, am selben Tag wie in Rüs-
selsheim und nur 2 Tage nach Beginn der
Arbeitsaufnahme in Nordwürttemberg/
Nordbaden, wieder aufgenommen, ob-
wohl die fehlenden Teile zu diesem Zeit-
punkt noch nicht nachgeliefert waren. Es
wäre also technisch möglich gewesen, den
Zeitpunkt des Beginns der kalten Aus-
sperrung noch weiter hinauszuschieben.
Die informationsmöglichkeiten des Be-
triebsrats reichen aber nicht aus, um Ma-
nipulationen zu Lasten der Arbeitnehmer
zu verhindern. Das Arbeitsamt wäre mit
einer wirksamen Kontrolle völlig überfor-
dert, da es die betrieblichen Ablauf e nicht
kennt.

Die schnelle Wiederaufnahme der Pro-
duktion zeigt, was wenig beachtet wird,
daß nämlich die Automobilindustrie trotz
der hohen Integration und Verflechtung
außerordentlich flexibel zu reagieren im-
stande ist. Diese Erfahrung gilt offenbar
sowohl für die Zulieferbetriebe wie für
die Herstellerwerke. Abgesehen von den
Milliardengewinnen, die die Rationalisie-
rung und Reduzierung der Lagerhaltung
vor allem den Herstellerbetrieben einge-
bracht hat, ist es auch unter diesem
Aspekt nicht gerechtfertigt, die rationali-
sierungsbedingte Störanf äUigkeit den Ar-
beitnehmern anzulasten. Wir waren im
Vorfeld des Arbeitskampfes bereit, mit

der Geschäftsleitung gemeinsame Über-
legungen anzustellen, wie die Auswirkun-
gen des Arbeitskampfes für unser Werk
so gering wie möglich gehalten werden
könnten. Die Geschäftsleitung ist darauf,
wie eingangs dargestellt, nicht eingegan-
gen, offenbar deshalb nicht, weil die Ent-
scheidung über die arbeitskampfbe-
dingte Produktionseinstellung nicht in er-
ster Linie unter betrieblichen Gesichts-
punkten, sondern unter politischen Ge-
sichtspunkten von der Konzernspitze ge-
fällt wurde. Wenn einerseits die Produk-
tion immer störanfälliger organisiert
wird, andererseits vorhandene Spiel-
räume unter arbeitskampftaktischen Ge-
sichtspunkten zu Lasten der Arbeitneh-
mer ausgeschöpft werden, folgt daraus
die zwingende Notwendigkeit, den Ar-
beitnehmern wenigstens die Absicherung
durch die Arbeitslosenversicherung zu er-
halten, wenn nicht sogar auszubauen.

Stellungnahme von
Ernst Benda* **

Der Gesetzentwurf wirft außerordent-
lich schwierige und komplexe Fragen auf,
deren Klärung innerhalb kurzer Zeit
kaum möglich ist. Es ist Sache des Gesetz-
gebers, darüber zu entscheiden, wieviel
Zeit er für die ihm obliegende Entschei-
dung aufwenden will. Verfassungsrecht-
lich ist diese Frage allerdings nicht ohne
jede Relevanz: Bei der Frage nach den
voraussichtlichen Auswirkungen des ge-
planten Gesetzes handelt es sich um eine

* Prof. Dr. jur. h. c. Ernst Benda, Präsident des Bun-
desverfassungsgerichtes a. D.

** Als juristische Experten zur Anhörung vor dem
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung waren ge-
laden: Prof. Dr. Axel Azzola, Prof. Dr. Peter Ba-
dura, Prof. Dr. Ernst Benda, Prof. Dr. Wolfgang
Däubler, Prof. Dr. Karl-Heinrich Friauf, Prof. Dr.
Josef Isensee, Prof. Dr. Manfred Löwisch, Priv.-
Doz. Dr. Udo Mayer, Prof. Dr. Ulrich Mücken-
berger, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Prof. Dr. Dr.
Franz-Jürgen Säcker, Prof. Dr. Günther Schwerdt-
feger. Zu unserem Bedauern müssen wir uns aus
Platzgründen auf den Abdruck von Auszügen aus
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Prognoseentscheidung. Soweit die ge-
plante Gesetzgebung in verfassungsrecht-
lich geschützte Rechtspositionen ein-
greift, folgen aus der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts Anforderun-
gen an das Verfahren. Einzelheiten erge-
ben sich insbesondere aus der Mitbestim-
mungs-Entscheidung (BVerfGE 50, 290,
331 ff.). Da nach der unten vertretenen
Meinung Eingriffe in die Koalitionsfrei-
heit (Art. 9 Abs. 3 GG) und in das Eigen-
tumsrecht (Art. 14 GG) zu besorgen sind,
wird, ähnlich wie bei der Mitbestim-
mungsentscheidung, eine Vertretbar-
keitskontrolle zu verlangen sein, d. h., daß
„der Gesetzgeber sich an einer sachge-
rechten und vertretbaren Beurteilung des
erreichbaren Materials orientiert . . .  Er
muß die ihm zugänglichen Erkenntnis-
quellen ausgeschöpft haben, um voraus-
sichtliche Auswirkungen seiner Regelung
so zuverlässig wie möglich abschätzen zu
können und einen Verstoß gegen Verfas-
sungsrecht zu vermeiden“ (BVerf G a. a. 0.
S. 333 f.)

Will man den geltend gemachten und
von mir geteilten Bedenken gegen die
Neutralitäts-Anordnung Rechnung tra-
gen, so erscheint mir der Vorschlag des
Kronberger Kreises plausibel, ohne Ände-
rung des § 116 AFG in seinem übrigen In-
halt lediglich die Neutralitäts-Anordnung
aufzuheben. Hält man, wofür einiges
spricht, eine solche ergänzende Anord-
nung für sinnvoll, so würde dies bedeuten,
daß der Verwaltungsrat der Bundesan-
stalt über eine Neufassung der Anord-
nung zu beraten hätte (§116 Abs. 3 S. 2
AFG). Dies würde zweifellos zu einer Wie-
derholung der 1973 geführten schwieri-
gen Diskussionen führen; sie gäbe aber
Gelegenheit, die heute äußerst umstritte-
nen Fragen in Ruhe zu erörtern, die nach
meiner Einschätzung vor allem im Be-
reich der Koalitionsfreiheit empirisch un-
gesicherten Paritätsfragen einer Klärung
zuzuführen und den bedrohten sozialen
Konsens nach Möglichkeit wiederherzu-
stellen.

Zu den Folgen der geplanten Neuregelung

Die vorgeschlagene Neuregelung be-
wirkt keine Änderung im umkämpften
Tarifgebiet. Auch außerhalb des räumli-
chen und fachlichen Geltungsbereichs
tritt keine Rechtsänderung ein; die ge-
setzliche Klarstellung ist insoweit un-
schädlich, aber nicht erforderlich, weil
hierüber keinerlei Streit besteht. Dage-
gen entstehen gravierende Verschlechte-
rungen der Rechtslage für mittelbar be-
troffene Arbeitnehmer außerhalb des
räumlichen, aber innerhalb des fachli-
chen Bereichs des umkämpften Tarifver-
trages. Erhielten diese Arbeitnehmer
nach der Auslegung des Bundessozialge-
richts (BSG) und auch bei Anwendung des
§ 4 NeutrA in aller Regel Kurzarbeiter-
geld, so werden sie künftig keines mehr
erhalten, wenn nur eine Hauptforderung
annähernd gleich ist. Dies gilt auch dann,
wenn die Betriebsstillegung nicht durch
Streik, sondern durch Aussperrung verur-
sacht wird. Konkret bedeutet dies, daß
die im Arbeitskampf 1984 etwa 243000
mittelbar betroffenen Arbeitnehmer, die
nach den Entscheidungen der Sozialge-
richte Kurzarbeitergeld erhielten, dies in
vergleichbarer Lage nicht mehr erhalten
würden. Konnte bisher, wie immer § 4
NeutrA auszulegen war, die hieraus allen-
falls zu entnehmende Vermutung einer
Beeinflussung des Arbeitskampfes etwa
mit dem Hinweis beantwortet werden,
daß die Betriebsstillegung durch eine
Aussperrung und nicht durch den Streik
verursacht war (was m. E. kaum zu Nach-
teilen für die Gewerkschaft führen darf,
wenn  das  Gebot  der Staatsneutralität

den schriftlichen Stellungnahmen von Prof. Dr.
Ernst Benda und Prof. Dr. Dr. Franz-Jürgen Säcker
beschränken, deren Argumentationen wesentlich
den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung um
den § 116 AFG bestimmten. Wir können daher an
dieser Stelle den Leser auf die interessanten und
gewerkschaftspolitisch bedeutsamen juristischen
Argumentationen insbesondere von Wolfgang
Däubler, Ulrich Mückenberger und Roderich
Wahsner, deren Stellungnahmen dem Ausschuß
ebenfalls schriftlich vorlagen, nur hinweisen. Aus
dem gleichen Grund wrar es uns auch nicht
möglich, Auszüge aus dem stenographischen
Protokoll der Ausschußsitzung (ca. 1 200 Seiten)
abzudrucken.
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nicht massiv in sein Gegenteil verkehrt
werden soll), so gilt nach der geplanten
Novelle die unwiderlegliche Regelvermu-
tung einer Störung der Kampfparität zu-
gunsten der Gewerkschaft, wenn nur eine
von u. U. mehreren „Hauptforderungen“
„annähernd gleich“ ist. Ungeachtet der
verfassungsrechtlichen Würdigung be-
deutet dies keine Klarstellung des gelten-
den Rechts, sondern eine gravierende
Verschlechterung zu Lasten eines potenti-
ell großen Kreises mittelbar Betroffener.

Es ist anzunehmen, daß sich die Tarif-
politik nach der Novellierung nachhaltig
verändern würde, um den Folgen der Re-
gelung zu entgehen oder diese für eigene
Zwecke auszunutzen. Einzelheiten hierzu
werden andere Sachverständige besser
beurteilen können. Durch neue Tarif poli-
tik werden sich auch neue Fragen an die
Arbeitskampf-Rechtsprechung ergeben;
die Auswirkungen entziehen sich der Ein-
flußnahme des Gesetzgebers, solange die-
ser sich nicht zu einer gesetzlichen Rege-
lung des Arbeitskampfrechts in der Lage
sieht. Hieraus kann eine Lage der Instabi-
lität und der Unberechenbarkeit künfti-
ger Tarifauseinandersetzungen entste-
hen, die mit dem vergleichsweise schma-
len Instrument des AFG nicht bewältigt
werden kann.

Wenn der Gesetzgeber für den Arbeits-
kampf relevante Daten verändert, die
dem befürchteten Mißbrauch der Arbeits-
kampffreiheit begegnen wollen, be-
schränkt er sich nicht auf eine organisato-
rische Regelung, sondern nimmt eine die
Kampfparität beeinflussende inhaltliche
Regelung vor. Das Schlagwort, daß der
Mißbrauch der Bundesanstalt als Streik-
kasse künftig verhindert werden müsse,
kennzeichnet deutlich die Absicht, der ei-
nen Seite im Arbeitskampf einen angebli-
chen Kampfvorteil, der die Parität ge-
fährde, zu nehmen. Dies ist ein massiver
inhaltlicher Eingriff in die Koalitionsfrei-
heit, der unabhängig davon, ob er in der
Sache berechtigt ist oder nicht, Staatsin-
tervention in den Bereich der Tarif auto-

nomie bedeutet. Daß hierbei Unbeteiligte
als Mittel benutzt werden, macht den Ein-
griff umso bedenklicher _ Der Staat, der
sich bisher der nach oft geäußerter Mei-
nung verfassungsrechtlich begründeten
Pflicht zu einer Regelung des Arbeits-
kampfrechts entzogen hat, sollte in dieser
Lage nicht den „Schleichweg“ . . . einer
Änderung des Sozialrechts gehen, die den
Konflikt auf dem Rücken Dritter aus-
trägt. Dieser Weg riskiert im übrigen, daß
die Rechtsprechung den arbeitskampf-
rechtlich beabsichtigten Effekt an ande-
rer Stelle so korrigiert, daß sich am Ergeb-
nis nichts ändert (abgesehen von der Ver-
schlechterung sozialrechtlicher Positio-
nen).

Aufgrund gesetzlicher Entscheidung
muß jeder Arbeitnehmer zur Absiche-
rung gegen das Risiko der Arbeitslosig-
keit während der ganzen Dauer seines Ar-
beitslebens Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung leisten. Die von der Arbeitge-
berseite in gleicher Höhe zu erbringen-
den Beitragsleistungen sind dem Arbeit-
nehmer zuzurechnen (BVerfGE 69, 272,
302). Vor 1969 war dabei das arbeits-
kampfbedingte Risiko der Arbeitslosig-
keit nicht mitversichert; seit dem AFG ist
dies in dem in § 116 AFG umrissenen Um-
fange der Fall. Fraglich ist, ob diese Ent-
scheidung zu Lasten der Betroffenen wi-
derrufen werden kann.

Da Leistungsansprüche an die Arbeits-
losenversicherung nicht auf staatlicher
Fürsorge, sondern auf dem Versiche-
rungsprinzip und damit auf den eigenen
Beitragsleistungen des Versicherten be-
ruhen, beruht die dem Rechtsinhaber ge-
setzlich eingeräumte Rechtsposition auf
seiner eigenen Leistung; die Anforderun-
gen an die Rechtfertigung des Eingriffs
sind daher strenger als bei staatlichen Lei-
stungen, zu denen der Betroffene nichts
beigetragen hat. Hiernach ist der Eingriff
schon deshalb unzulässig, weil er bei Ein-
tritt des Versicherungsfaües den An-
spruch auf Kurzarbeitergeld durch An-
ordnung des Ruhens vollständig beseitigt,
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also nicht lediglich beschränkt: Treten die
Voraussetzungen des vorgeschlagenen §
116 APG n. F. ein, so erhält der versi-
cherte Arbeitnehmer nichts, obwohl er im
Versicherungssystem bleibt. Es bedarf
daher, wie auch die Begründung der Bun-
desregierung einräumt, insbesondere
dem nichtorganisierten Arbeitnehmer ge-
genüber einer besonderen Rechtferti-
gung für den Eingriff.

Die Gründe, die bisher für die Rechts-
änderung vorgetragen worden sind, recht-
fertigen sämtlich den Eingriff nicht:

a) Die Rechtsänderung erfolgt nicht le-
diglich im Interesse der „Klarstellung“
der Rechtslage, sondern verändert diese
bei den mittelbar Betroffenen außerhalb
des räumlichen Tarifbereichs nachhaltig
zu ihren Ungunsten.

b) Nach   der   Rechtsprechung   des
BVerfG wäre eine Rechtsänderung dann
gerechtfertigt, wenn sie zur Erhaltung der
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Sy-
stems erforderlich wäre. Die hierfür vor-
liegenden Zahlen begründen die Befürch-
tung nicht, daß die Zahlung von Kurzar-
beitergeld zu einer unzumutbaren Bela-
stung des Systems führen müßte. 1984
sind an mittelbar betroffene Arbeitneh-
mer 204 Mio. DM Kurzarbeitergeld ge-
zahlt worden. Dem stehen Zahlungen an
Kurzarbeitergeld in Höhe von insgesamt
1792 Mo. DM in 1984 (einschließlich der
204 Mio. DM) gegenüber. Die Gesamtlei-
stungen der Bundesanstalt betrugen ein
Vielfaches. Würde die Zahlung von Kurz-
arbeitergeld  aus  Arbeitskampfgründen
zu einer unzumutbaren Belastung des Sy-
stems führen, so würde dies nicht den voll-
ständigen Ausschluß eines Teils der Ver-
sicherten aus dem System rechtfertigen,
sondern müßte zu einer Anpassung ent-
weder der Leistungen oder der Beiträge
insgesamt führen.

c) Wird als Rechtfertigung des Ein-
griffs die Sicherung der Staatsneutralität
eingeführt, also die Wahrung der Kampf-
parität, so bestehen hiergegen bereits die
unter dem Gesichtspunkt des Art. 9 Abs. 3

GG erhobenen Bedenken. Ist die Maß-
nahme nach Art. 9 Abs. 3 GG nicht ge-
rechtfertigt, weil sie ein inhaltlicher Ein-
griff in die Tarifautonomie ist, so kann
erst recht nicht der Hinweis auf eine aus
Art. 9 Abs. 3 GG entnommene Begrün-
dung den Eingriff rechtfertigen.

Auch wenn man unterstellt, daß der
Staat in Wahrung seiner Neutralität ver-
hindern dürfte oder müßte, daß eine der
Koalitionen mittelbar aus der Erfüllung
von Ansprüchen im Bereich der Arbeitslo-
senversicherung einen Kampfvorteil zie-
hen könnte, wenn also „an sich legitime
Zwecke“ verfolgt werden, rechtfertigt
dies nicht das Mittel, die Leistungsverwei-
gerung an mittelbar Betroffene als Druck-
mittel zu benutzen, um dieses Ziel zu er-
reichen. Dies gilt umso mehr, als der Staat
nicht genötigt ist, seine Zielsetzung aufzu-
geben. Ihm steht hierfür der Weg zur Ver-
fügung, etwaige Verstöße gegen das Prin-
zip der Sozialadäquanz und der Verhält-
nismäßigkeit im Arbeitskampf durch
Schaffung eines Arbeitskampfrechts für
die Zukunft auszuschließen. Will er dies
nicht oder ist dies politisch nicht erreich-
bar, erfolgt die etwa erforderliche Korrek-
tur im Wege der Rechtsprechung, wie
dies bisher der Fall war. ,    ■ • - . - • . .

Der vorgeschlagene Weg des Regie-
rungsentwurfs ist für den mittelbar be-
troffenen Arbeitnehmer grob sachwidrig;
er greift in seine Interessen ohne Grund
und übermäßig ein. Der mittelbar Betrof-
fene ist am Arbeitskampf nicht beteiligt
und hat auch als Gewerkschaftsmitglied,
erst recht als Nichtorganisierter keinerlei
Einfluß auf diesen. Für ihn ist die Be-
triebsstillegung ein unabwendbares Er-
eignis, gegen das ihm Versicherungs-
schutz zugesichert worden ist. Es macht
für ihn keinen Unterschied, ob die Be-
triebsstillegung auf einer Naturkatastro-
phe, konjunkturellen Störungen, dem wie
immer begründeten Zusammenbruch des
Unternehmens oder auf einem Arbeits-
kampf beruht. Der Gedanke, ein mitversi-
chertes Risiko nur deshalb auszuschlie-
ßen,  weil hiervon mittelbar eine  der
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kampfbeteiligten Koalitionen einen Vor-
teil haben könnte (dies kann bei aussper-
rungsbedingter Betriebsstillegung auch
die Arbeitgeberseite sein), ist ohne jede
innere Rechtfertigung.

Als § 116 AFG konzipiert wurde, war
der Arbeitgeber verpflichtet, den Lohn an
Arbeitnehmer mittelbar aussperrungsbe-
troffener Betriebe fortzuzahlen. Als das
Bundesarbeitsgericht 1980 diese Recht-
sprechung aufgab, hatte dies zur Folge,
daß über § 116 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AFG -
als quasi-automatisches Resultat dieser
veränderten Arbeitskampfrisikotheorie -
auch die Lohnersatzzahlungen der Bun-
desanstalt für Arbeit wegfielen. Der Re-
gierungsentwurf zu § 116 Abs. 3 AFG
nimmt dies Resultat nunmehr erstmals in
den gesetzgeberischen Willen auf. Es ist
indes nicht auszuschließen, daß das Bun-
desarbeitsgericht nach einer Reform des
§ 116 Abs. 3 Satz 1 AFG, wenn es die so-
zialrechtlichen Folgen seiner Judikatur
überblickt, erneut seine Rechtsprechung
zur Lohnverweigerung in mittelbar ar-
beitskampfbetroffenen Betrieben revi-
diert. Eine einseitige legislative Korrek-
tur des Sozialrechts ohne Einbeziehung
des Arbeitskampfrechts ist daher von
vornherein Stückwerksreform ohne über-
zeugendes Sachkonzept, wie sich auch aus
der einseitigen Orientierung des Gesetz-
entwurfs an dem Metallarbeitskampf des
Jahres 1984 und den verbandsrechtlichen
Organisationsstrukturen in der Metallin-
dustrie zeigt. Interdependenzen (auch ge-
wollte und verabredete) zwischen ver-
schiedenen Branchen außerhalb des kon-
kreten tariflichen Fachbereichs (z. B. zwi-
schen Zucker- und Süßwarenindustrie,
zwischen Energieversorgungs- und Indu-
strieunternehmen auch bei identischen
tariflichen Forderungen) treten nicht ins
legislative Kalkül; sie werden aus dem

Thema der Neutralität offenbar ohne Pro-
blemanalyse abgedrängt.

Ist der Gesetzgeber mangels ausrei-
chender empirischer und konzeptioneller
Vorarbeiten derzeit zu einer materiell-
rechtlichen Gesamtregelung der Lohn-
zahlung bzw. Lohnersatzzahlungen im Ar-
beitskampf nicht in der Lage, so kommt
m. E. nur der Weg einer konkrete Anwen-
dungserfahrungen liefernden verfahrens-
rechtlichen Reform in Betracht, die si-
cherstellt, daß im konkreten Einzelfall
durch Zahlung bzw. Zahlungsverweige-
rung nicht neutralitätswidrig in den Ar-
beitskampf eingegriffen wird. Deshalb ist
nicht § 116 Abs. 3 Satz 1 AFG materiell-
rechtlich zu verändern, sondern lediglich
§ 116 Abs. 3 Satz 2 AFG verfahrensrecht-
lich zu modifizieren, und zwar durch Ein-
setzung eines an der verfassungsrechtli-
chen Legitimationsgrundlage der Tarif au-
tonomie teilhabenden Neutralitäts-Aus-
schusses. Die Kriterien des § 116 Abs. 3
Satz 1 AFG weisen, weil radikale Lösun-
gen im Sinne eines Prinzips „Immer-“
oder „Nie-Zahlen“ als sach- und rechtswi-
drig von vornherein ausscheiden, zwangs-
läufig eine bestimmte Unscharfe auf, wie
auch der Regierungsentwurf und seine
Begründung erneut auf das anschaulich-
ste verdeutlicht. Der Ausschuß hat des-
halb die Aufgabe, in rechtsverbindlicher
Form festzustellen, ob in der konkreten
Situation gemäß § 116 Abs. 3 Satz 1 AFG
die Ruhensvoraussetzungen vorliegen
oder nicht. Mein Vorschlag lautet des-
halb, § 116 Abs. 3 Satz 1 AFG unverändert
zu lassen, weil diese Norm, worüber zwi-
schen allen Fraktionen Einvernehmen be-
steht, einen „ausgewogenen Kompromiß“
zwischen den unterschiedlichen Interes-
sen der Gewerkschaften und Arbeitgeber
darstellt, dafür aber Satz 2 wie folgt zu
verändern:

„Bei der Bundesanstalt für Arbeit wird
ein Neutralitäts-Ausschuß gebildet, der
die Feststellung trifft, ob die Vorausset-
zungen gemäß Satz 1 erfüllt sind, wobei
die unterschiedlichen Interessen der von
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den Auswirkungen der Gewährung oder
Nichtgewährung Betroffenen gegenein-
ander abzuwägen sind. Der Neutralitäts-
Ausschuß setzt sich aus sieben Mitglie-
dern zusammen, von denen je drei auf
Vorschlag der Spitzenorganisationen der
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
vom Präsidenten der Bundesanstalt für
Arbeit für eine Amtsperiode von 5
Jahren ernannt werden. Das siebte Mit-
glied, das zugleich den Vorsitz ausübt, so-
wie sein Stellvertreter, der im Verhinde-
rungsfälle an die Stelle des Vorsitzenden
tritt, werden von den übrigen sechs Mit-
gliedern des Ausschusses mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt. Kommt eine
solche Mehrheitsentscheidung nicht zu-
stande, so werden der Vorsitzende und
sein Stellvertreter durch Beschluß der Be-
rufsrichter des Großen Senats des Bun-
desarbeitsgerichts und des Bundessozial-
gerichts vorgeschlagen und vom Präsi-
denten der Bundesanstalt für Arbeit er-
nannt. Die Entscheidung des Neutralitäts-
Ausschusses ist für die Arbeitsämter ver-
bindlich. Gegen die Entscheidung des
Neutralitäts-Ausschusses kann binnen ei-
ner Frist von 8 Tagen Beschwerde zum
Landessozialgericht eingelegt werden, das
unverzüglich zu entscheiden hat. Gegen
die Entscheidung des Landessozialge-
richts ist die sofortige Rechtsbeschwerde
zum Bundessozialgericht zulässig.“
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